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Anlage 1 

Zu § 4 Absatz 1 

Nach § 4 Absatz 1 zu berücksichtigende Punkte: 

a) die Eigenart der mit den angestrebten Zielen des Allgemeininteresses verbundenen Ri-

siken, insbesondere der Risiken für Dienstleistungsempfänger, einschließlich Verbraucher, 

Berufsangehörige und Dritte; 

b) die Frage, ob bestehende Regelungen spezifischer oder allgemeiner Art, etwa die Re-

gelungen in Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Produktsicherheit oder des Verbraucher-

schutzes, nicht ausreichen, um das angestrebte Ziel zu erreichen; 

c) die Eignung der Vorschriften hinsichtlich ihrer Angemessenheit zur Erreichung des 

angestrebten Ziels, und ob sie diesem Ziel tatsächlich in kohärenter und systematischer Weise 

gerecht werden und somit den Risiken entgegenwirken, die bei vergleichbaren Tätigkeiten in 

ähnlicher Weise identifiziert wurden; 

d) die Auswirkungen auf den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr innerhalb der 

Europäischen Union, die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher und die Qualität der bereit-

gestellten Dienstleistungen;  

e) die Möglichkeit des Rückgriffs auf gelindere Mittel zur Erreichung des im Allgemein-

interesse liegenden Ziels; für die Zwecke dieses Buchstabens, wenn die Vorschriften nur 

durch den Verbraucherschutz gerechtfertigt sind und sich die identifizierten Risiken auf das 

Verhältnis zwischen dem Berufsangehörigen und dem Verbraucher beschränken und sich des-

halb nicht negativ auf Dritte auswirken, ist insbesondere zu prüfen, ob das Ziel durch Maß-

nahmen erreicht werden kann, die gelinder sind, als die Tätigkeiten vorzubehalten; 

f) die Wirkung der neuen und geänderten Vorschriften, wenn sie mit anderen Vorschrif-

ten, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Ausübung beschränken, kombi-

niert werden, und insbesondere, wie die neuen oder geänderten Vorschriften kombiniert wer-

den mit anderen Anforderungen zum Erreichen desselben im Allgemeininteresse liegenden 

Ziels beitragen und ob sie hierfür notwendig sind. 
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Anlage 2 

Zu § 4 Absatz 2 

Nach § 4 Absatz 2 zu berücksichtigende Elemente: 

a) den Zusammenhang zwischen dem Umfang der von einem Beruf erfassten oder einem 

Beruf vorbehaltenen Tätigkeiten und der erforderlichen Berufsqualifikation; 

b) den Zusammenhang zwischen der Komplexität der betreffenden Aufgaben und der 

Notwendigkeit, dass diejenigen, die sie wahrnehmen, im Besitz einer bestimmten Berufsquali-

fikation sind, insbesondere in Bezug auf Niveau, Eigenart und Dauer der erforderlichen Aus-

bildung oder Erfahrung;  

c) die Möglichkeit zum Erlangen der beruflichen Qualifikation auf alternativen Wegen; 

d) die Frage, ob und warum die bestimmten Berufen vorbehaltenen Tätigkeiten mit ande-

ren Berufen geteilt oder nicht geteilt werden können; 

e) den Grad an Autonomie bei der Ausübung eines reglementierten Berufs und die Aus-

wirkungen von Organisations- und Überwachungsmodalitäten auf die Erreichung des ange-

strebten Ziels, insbesondere wenn die mit einem reglementierten Beruf zusammenhängenden 

Tätigkeiten unter der Kontrolle und Verantwortung einer ordnungsgemäß qualifizierten Fach-

kraft stehen; 

f) die wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen, die die Informationsas-

ymmetrie zwischen Berufsangehörigen und Verbrauchern tatsächlich abbauen oder verstärken 

können. 
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Anlage 3 

Zu § 4 Absatz 3 

Nach § 4 Absatz 3 zu berücksichtigende Anforderungen: 

a) Tätigkeitsvorbehalte, geschützte Berufsbezeichnung oder jede sonstige Form der Reg-

lementierung im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 lit. a der Richtlinie 2005/36/EG; 

b) Verpflichtungen zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung; 

c) Vorschriften in Bezug auf Berufsorganisation, Standesregeln und Überwachung;  

d) Pflichtmitgliedschaft in einer Berufsorganisation, Registrierungs- und Genehmigungs-

regelungen, insbesondere wenn diese Anforderungen den Besitz einer bestimmten Berufsqua-

lifikation implizieren; 

e) quantitative Beschränkungen, insbesondere Anforderungen, die die Zahl der Zulassun-

gen zur Ausübung eines Berufs begrenzen oder eine Mindest- oder Höchstzahl der Arbeitneh-

mer, Geschäftsführer oder Vertreter festsetzen, die bestimmte Berufsqualifikationen besitzen; 

f) Anforderungen an bestimmte Rechtsformen oder Anforderungen in Bezug auf die Be-

teiligungsstruktur oder Geschäftsleitung eines Unternehmens, soweit diese Anforderungen un-

mittelbar mit der Ausübung des reglementierten Berufs zusammenhängen; 

g) geografische Beschränkungen, einschließlich dann, wenn der Beruf in Teilen eines 

Mitgliedstaates in einer Weise reglementiert ist, die sich von der Reglementierung in anderen 

Teilen unterscheidet; 

h) Anforderungen, die die gemeinschaftliche oder partnerschaftliche Ausübung eines reg-

lementierten Berufs beschränken, sowie Unvereinbarkeitsregeln; 

i) Anforderungen an den Versicherungsschutz oder andere Mittel des persönlichen oder 

kollektiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht; 

j) Anforderungen an Sprachkenntnisse, soweit diese für die Ausübung des Berufs erfor-

derlich sind; 

k) festgelegte Mindest- und/oder Höchstpreisanforderungen; 

l) Anforderungen an die Werbung. 
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Anlage 4 

Zu § 4 Absatz 4 

Nach § 4 Absatz 4 zu berücksichtigende Anforderungen: 

a) eine automatische vorübergehende Eintragung oder eine Pro-Forma-Mitgliedschaft bei 

einer Berufsorganisation gemäß Artikel 6 Absatz 1 lit. a der Richtlinie 2005/36/EG; 

b) eine vorherige Meldung gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG, die ge-

mäß Absatz 2 des genannten Artikels erforderlichen Dokumente oder eine sonstige gleichwer-

tige Anforderung; 

c) die Zahlung einer Gebühr oder von Entgelten, die vom Dienstleistungserbringer für 

die Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit dem Zugang zu reglementierten Berufen 

oder deren Ausübung gefordert werden. 


